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Schrift liche Festsetzungen ( § 9.1 BBauG) 

1. Art und Maß der baulichen Nut zung, , 9 .1 BBauG 

1. 1 Im "Reinen Wohngebiet " (WR) sind Wohngebäude und die dazugehörenden 

Garagen zugelassen. 

Ausnahmen f ür die Errichtung von Bet rieben des Beherberungs

gewe rbes nach § 3 Ziffe r 3 der BauNVO können zugelassen werden. 

1.2 Im "Sondergebiet" ist die Erstellung einer Gaststä tte, Cafe mit 

Aussichtsterrasse geplant . 

1. 3 Innerhal b des "Reinen Wohngebiet es" sind nur Wohngebäude mit nicht 

rpehr al s 2 Wohnungen zulässig ( ~ 3. 4 4 . 4 BauNVO) . 

1. 4 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Zahl de r Vollgeschosse, 

Tr aufhöhen, di e Grundflächen- und Oeschoßflächenzahl ~owie durch 

die Bautiefe festgelegt. (Siehe Eintragungen im Lageplan ode r 

hintere Baulinie Pl. Nr . . 2..... ). 

1.5 Der Mindestabstand von Haupt gebäuden zur seitl ichen Grundst ücksgrenze 

muß 5.00 m betragen.~-
2 . Bauweise und Stellung der baiH i chen Anl agen, §9.1 lb BDauG 

2 . l Die Stellung und Firstrichtung (Richtung der längsten Gebäude-Seite) 

ist innerhalb der über baubaren Grundstücksfläche freigestellt. 

2 . 2 VI m gesamten Planungsgebiet im Bereich von geneigten Geländeteil en 

sind die Gebäude im Rahmen des § 2 Abs. 4 LBO als Hanghäuser zu er

richten. 

Hbbenlage der baulichen Anl agen, § 91 1 ld BBauG 

,.1 FUr die Hbbenlage sind die Angaben in den Straßenquerprofilen 

(Anlage) bezogen auf da5 na tUrliche Gel ände im m1ttleren Bereich 

der zuktinftigen baulichen Anl agen maßgebend. 
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4. Stellplätze und Garagen, ~ 9.1 le BBauG 

4. 1 Im gesamten Planbereich sind die Garagen an das Wohngebäude 

11.nzubauen oder in da.s Gebäude einzubauen . 

4.2 Der Abstand der Garagen zu öffentlichen Verkehrsfl!ichen muß 

mindestens 5.50 m bis Hinterkante Gehweg betragen. 

5. Ve rkehrsf l ä chen und deren Jfonenlage, § 9. 3 und 4 Bl3auG 

Fiir die Hbbenlage der Verkehrsflächen gel ten die Straßenlängen-

profile (Anlage Nr. ) als Fes tsetzung. 

6. Gestaltung der baulichen Anlagen, §111, 1 LBO 

6. 1 Die Dachfonn ist freigestellt , j edoch sind gleichartige Dach

formen in Gruppen zusammenzufassen. 

Die Dachneigung darf max . 28° betragen. ll'Ur di e Dacheindeckung sind 

Ziegel und Asbestzement-Pl atten zugelassen. Bei Verwendung von As

best zement sind nur dunkle, im Material e1ngeflirbte ebene Plat ten 

(keine Wellplatten) zu verwenden. 

6 . 2 Dachgaupen und Dachaufbauten sind nicht zul ässi g. 

6.3 Garagen: Erfol gt die Erstel lung zweier Nachbargaragen im Grenz

bereich, s o ist die Gestaltung im Benehmen mit dem Landratsamt 

aufeinander abzustimmen. 

Der Stauraum vor den Garagen beträgt 5,50 m ab Hinterkante Gehweg. 

Die Gar agen sind i n baulichen Zusammenhang mit dem Gebäude zu 

bringen, dUrfen Jedoch nicht Uberbaut werden. 

Zu den Garagen hinabfUhrende Rampen s i nd nicht zugel assen. 

Stehen Garagen benachbarter GrundstUcke auf der Grenze, sind sie 

völlig einheitlich zu gestalten (Hbbenmaße , Dachform, Außenmaterial 

und Farbe) . Im Zwei fel 1st die Gestalt ung im Benehmen mit dem Land

r atsamt zu klären. 



Garngen aus Blech. Asbestzement und Pr ovisorien s ind nicht zuge

lassen. 

Die Garagen der Hausgruppen sind völlig e i nheitlich zu gestalten. 

6.4 Werbeanlegen sind nur an der Stätte der e igenen Leistung zulässig 

( ~ 111. 1 1 LBO). 

26.5 Die Grundfläche der Hauptgebäude muß m1nd . ~O m bet ragen. 

6.6 Die Geschoßzahlen dürfen nicht Ubersohritten werden. Auf der Tal

seit e dUrfen nie mehr als 2 volle Geschosse (d . h . Oberkant e Dc-cke 

des oberen Geschosses max. 6.00 m tiber Ge lände ) . Traufhone "" G.oo m. 

Die Sockclhbno darf für die talseitigen Grundstücke hi.ichstens 0 . 30 m 

betragen, gemessen ab Straßen.kuppe. FUr die hangseiti gen Grundstücke 

darf das natürliche Gefälle zugeschlagen werden. I 

Außenanlagen 

Das natUrliche Gelände darf in seiner urspriing11chen Fqrm und Oef!ille 

nicht verändert werden. Insbesondere ist untersagt, duJch Aufschütten 

(bei de~ t alse1t i gen GrundstUcken) und Abgraben (bei den hangseit1gen 

Grundstücken) große ebene Flächen zu schaffen. 

Die Hausgruppen am Ostrand des Baugebietes sind in Bezug auf Form. 

Material und Farbe einheitlich zu gestalten. D.h. es sind in diesem 

Gebiet nur 2 Haustypen zugelassen, je 1 nördliche und südlich des an 

der Straßenschleife C liegenden gastronomischen Betriebs. 

7 .2 Soweit Einfriedungen erforderlich werden . sind diese nur bis zu 

einer Gesamthbhe von O. 0 0 m zulässig und möglichst in Verbindung 

mi t einer heckenartigen Bepflanzung auszufUhren. 
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7.3 Vorglrten alnd ala Zierallrten oder Raaenflloh•n anaulepn t.md 

au unterbalten. Ia Bare1oh der Auatahrt darf keine a1ohbeh1ndemde 

Bepflanzuna ertol.pn. 

https://ertol.pn



